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Sehr geehrte Kolleginnen, 
sehr geehrte Kollegen,
es tut sich etwas – ganz offensichtlich! Diverse regionale und überregionale 
Medien haben bereits umfassend den Blick in die Glaskugel gewagt und se-
riöse oder unseriöse Vermutungen hinsichtlich der zu erwartenden Verkün-
dungstermine des Bundesverfassungsgerichts angestellt.

Wir als dbb beamtenbund und tarifunion beteiligen uns an diesen 
Spekulationen zwar nicht, sondern halten uns ausschließlich an den 
uns bekannten Fakten – aber: Es tut sich etwas …

Festzustehen scheint, dass in absehbarer Zeit mit großer Spannung 
Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) zur amts-
angemessenen Alimentation von Beamtinnen und Beamten erwar-
tet werden. Dabei steht nach wie vor die Frage im Zen trum, ob und 
in welchem Umfang die Besoldung – insbesondere in unteren Be-
soldungsgruppen und bei kinderreichen Familien  – den verfas-
sungsrechtlichen Anforderungen genügt. Wie gesagt: Hinsichtlich 
des Zeitpunktes, des Umfanges und des Wirkungskreises der Ent-
scheidungen werden weder ich persönlich noch unsere Spitzengre-
mien des dbb niedersachsen uns in irgendeiner Art und Weise an 
Spekulationen beteiligen. Gleichwohl steht fest, dass die Tragwei-
te der anstehenden Urteile erheblich sein dürfte. Sie betreffen nicht 
nur den Beamtenstatus in seiner verfassungsrechtlichen Ausprä-
gung, sondern haben direkte Auswirkungen auf die Haushalte der 
Länder, die Gestaltung künftiger Besoldungssysteme und das Ver-
trauen der Beamtenschaft in die Fürsorgepflicht des Dienstherrn. 
Und gleichzeitig beenden Sie möglicherweise ein jahrzehntewäh-
rendes Dilemma, der Auseinandersetzung zwischen dem dbb in 
Niedersachsen und den verschiedenen hiesigen Landesregierungen 
um eine faire, verfassungsgemäße und angemessene Besoldung, 
respektive Versorgung.

In Niedersachsen steht das Thema Alimentation seit Jahren im Mit-
telpunkt rechtlicher, gewerkschaftlicher und politischer Auseinan-
dersetzungen und bildet den Schwerpunkt unserer gemeinsamen 
Arbeit. Bereits 2018 hatte das Bundesverwaltungsgericht auf Basis 
von Vorlageverfahren des dbb niedersachsen festgestellt, dass die 
Besoldung in mehreren Besoldungsgruppen im Zeitraum zwischen 
2005 und 2016 verfassungswidrig zu niedrig war. Das Verfahren 
wurde dem Bundesverfassungsgericht zur Entscheidung vorgelegt.

Als Reaktion auf die drohenden Folgen 
und nicht zuletzt auf Druck des dbb 
niedersachsen verabschiedete die 
Landesregierung im Jahr 2022 ein 
 Gesetz zur Neugestaltung der Alimen-
tation. Zentraler Bestandteil ist der 
 sogenannte „Familienergänzungszu-
schlag“, der in bestimmten Konstella-
tionen – etwa bei niedrigen Partner-
einkommen und mindestens einem 
Kind – auf Antrag gezahlt wird. Doch 
genau diese Regelung steht bis zum 
heutigen Tag in der Kritik.

Der dbb niedersachsen, der seit 
Jahren mit Musterklagen die 
verfassungsgemäße Alimenta-
tion einfordert, bewertet die seit 2023 geltende Regelung des Lan-
des als unzureichend und teilweise sogar als verfassungswidrig. 
Aus unserer Sicht – darauf habe ich wiederholt auch an dieser Stel-
le hingewiesen – widerspricht insbesondere die Antragsabhängig-
keit des Familienergänzungszuschlags dem Alimentationsprinzip. 
Zudem ist die Einbeziehung des Partnereinkommens problema-
tisch – sowohl im Hinblick auf das Leistungsprinzip als auch auf die 
Eigenständigkeit des Beamtenstatus.

Ein weiterer Kritikpunkt: Die Regelung greife nur für einen Teil der 
Beamtenschaft und lasse große Gruppen – etwa alleinstehende 
Beamte oder solche ohne Kinder – außen vor. Diese selektive Be-
handlung stehe im Widerspruch zur gebotenen Struktur der Besol-
dung, die allen Beamten eine amtsangemessene Lebensführung 
ermöglichen müsse. Und genau zu dieser seit April erfolgten Aus-
einandersetzung mit der Landesregierung ist es dem dbb nieder-
sachsen gelungen, einen wirklichen Zwischenerfolg zu erzielen.

Im Rahmen eines Abstimmungsgespräches mit der Landesregierung 
Ende Oktober wurde vereinbart, dass seitens der Spitzenorganisati-
onen des öffentlichen Dienstes diverse Besoldungsempfängerinnen 
und -empfänger benannt werden, die zeitnah eine Klage gegen ihre 
Besoldung im Jahr 2023 oder 2024 erheben wollen. Deren Wider-
sprüche wird das Niedersächsische Landesamt für Bezüge und Ver-
sorgung bescheiden, um dann die Grundfrage verwaltungsgericht-
lich klären zu lassen. Für alle übrigen Beamtinnen und Beamten 
besteht zunächst keine Notwendigkeit mehr, Klage einzureichen. Sie 
müssen allerdings nach wie vor jährlich Widerspruch erheben, so-
fern sie ihre Besoldung weiterhin für rechtswidrig halten.

Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich betonen, dass dieses Er-
gebnis die Folge monatelanger Be-
strebungen und Interventionen des 
dbb niedersachsen war. Jetzt haben 
wir die Möglichkeit, einen Weg zu 
 gehen, um für unsere Kolleginnen 
und Kollegen Rechtssicherheit herzu-
stellen, ohne dass hierbei der Weg 
 eines Masseklageverfahrens be-
stritten werden muss. Bis zu einer 
end gültigen Entscheidung des 
Bundesverfassungs gerichts ist nun-
mehr die Möglichkeit geschaffen, so-
wohl für die Landes- als auch für die 
Kommunalbeamten sowie die Ver-

 < Alexander Zimbehl,  
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sorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger die jewei­
ligen Rechte zu wahren.

Auch für die niedersächsischen Verwaltungsgerichte bedeutet diese 
gemeinsame Entscheidung eine erhebliche Entlastung. Ausgehend 
von 60.000 Widersprüchen in den Jahren 2023 und 2024 wäre auf das 
Land Niedersachsen eine nie dagewesene Klagewelle zugerollt, die 
mit der hier beschriebenen Einigung verhindert werden konnte.

 < Fazit: Karlsruhe entscheidet –  
Niedersachsen muss vorbereitet sein

Unabhängig von der nunmehr getroffenen Einigung bezüglich der 
Widerspruchsverfahren 2023/2024 steht nach meiner festen Über­
zeugung trotz allem die Landespolitik, aber auch die Verwaltung in 
der Pflicht, sich auf mögliche Urteile des Bundesverfassungs­
gerichts vorzubereiten – mit finanzieller Vorsorge, strukturellen Re­
formplänen und einem offenen Dialog mit den Betroffenen. Denn 
eines ist klar: Ein weiteres „Abwarten“ ist spätestens mit einer Ent­
scheidung aus Karlsruhe nicht mehr möglich.

Und lassen Sie mich bitte, stellvertretend für alle Spitzengremien 
des dbb niedersachsen, an dieser Stelle hier eines unterstreichen:

Der dbb niedersachsen ist keine auf Krawall und Unsachlichkeit 
ausgehende Organisation. Wir sind und waren stets bestrebt, mit 
dieser Landesregierung und allen Vorgängerlandesregierungen ei­
nen konsensualen Kompromiss in Fragen der gerechten Alimenta­
tionspolitik zu erzielen. Es war das Niedersächsische Finanzminis­
terium, welches durch seinen für unsere Beschäftigten ungerechten 
und wenig wertschätzenden Erlass aus dem April dieses Jahres die 
bis zu diesem Zeitpunkt immer fair verlaufende Auseinanderset­
zung auf die Spitze getrieben und für die Betroffenen eine beson­
dere Schärfe herbeigeführt hat. Ich bin dankbar dafür, dass es im 
Ergebnis zahlloser Gespräche mit den Spitzen der Landespolitik ge­
lungen ist, sich in der Frage der Widerspruchsverfahren auf einen 
gemeinsamen Weg zu einigen. Gute, beharrliche und zielführende 
Kommunikation, ob mit dem Ministerpräsidenten, der Justizminis­
terin oder dem Finanzminister, kann der Schlüssel zum gemeinsa­
men Erfolg sein. Dasselbe erhoffe ich mir aber auch in der Zukunft 
mit Blick auf die anstehenden Entscheidungen des Bundesverfas­
sungsgerichts.

 < Widerspruchsverfahren 2025 –  
Widerspruch einlegen gegen die eigene Besoldung

Doch selbst wenn richtungsweisende Entscheidungen zur Grund­
frage der Alimentation möglicherweise unmittelbar bevorstehen – 
das endgültige Ziel wird, unabhängig vom Ausgang des Spruches 
des 2. Senats beim Bundesverfassungsgericht, noch einige Zeit in 
Anspruch nehmen. Bis dahin sind wir alle aufgefordert, jeder Ein­
zelne von Ihnen, die wesentlichen Handlungsschritte in diesem Ver­
fahren zu beachten und unsere Informationen und Hinweise auch 
weiterhin zu verfolgen.

So haben wir vor wenigen Tagen die Unterlagen zur Rechtewahrung 
2025 an Ihre Mitgliedsgewerkschaften übersandt. Hierbei handelt 
es sich zum einen um den grundsätzlichen Widerspruch gegen Ihre 
Alimentation aus 2025. Zum anderen haben Sie die Möglichkeit, 
über ein Musterformular Widerspruch gegen Ihre Versorgung, also 
Pensionsleistungen, aus 2025 einzulegen. Final stellen wir ein For­
mular zur besoldungsrechtlichen Anerkennung kinderreicher Fami­
lien zur Verfügung. All diese Formulare, zusammen mit einem er­
läuternden Infoblatt, erhalten Sie – sofern dies noch nicht geschehen 
ist – direkt über Ihre Mitgliedsorganisationen und wir empfehlen 
Ihnen dringend, bis allerspätestens zum 31. Dezember 2025 Wider­
spruch bei Ihrem jeweils zuständigen NLBV einzureichen. Bitte 
 beachten Sie, auch zum genaueren Ablauf dieses Verfahrens, den 
erläuternden Artikel in diesem Magazin! Hier finden Sie alle we­
sentlichen Informationen  – überdies steht Ihnen Ihre jeweilige 
Fachgewerkschaft gerne zur Verfügung.

Lassen Sie uns gemeinsam diese Verfahren zu einem erfolgreichen 
Abschluss bringen – unabhängig vom tatsächlichen Ausgang, die­
ser dbb niedersachsen steht und stand immer an Ihrer Seite! In den 
vergangenen Jahren, ganz aktuell und ebenso in der Zukunft.

Ihr/Euer

Alexander Zimbehl

Mitgliederinfo – individuelle Rechtewahrung 2025
Auch in diesem Jahr hat der dbb niedersachsen 
seine Mitgliedsgewerkschaften und ­verbände 
zum Thema individuelle Rechtewahrung infor­
miert und exklusive Musterwidersprüche/Muster­
anträge zur Verfügung gestellt.

Die Mitglieder der Gewerkschaf­
ten und Verbände wenden sich 
bitte direkt an ihren Verband, 
um die Muster zu erhalten.

Vor dem Hintergrund der aktu­
ellen Entwicklung zur Gewäh­

rung einer amtsangemessenen 
Alimentation und dem Erlass 
des Niedersächischen Finanzmi­
nisteriums zur Bescheidung der 
Widersprüche 2023/2024 vom 
22. April 2025 gilt es Folgendes 
zu beachten.

 < Amtsangemessene 
 Alimentation und 
 Anpassung des 
 Familienzuschlages ab 
dem  dritten Kind

Die Musterverfahren des dbb nie­
dersachsen zur Unteralimentie­
rung nach Streichung des Weih­
nachts­ und Urlaubsgeldes laufen 
seit dem Jahr 2005. Zum aktuellen 
Verfahrensstand weisen wir dar­
auf hin, dass weiterhin keine Ent­
scheidung des Bundesverfassungs­
gerichts in Karlsruhe vorliegt.

Das Land Niedersachsen hat im 
September 2022 ein Gesetz zur 
amtsangemessenen Alimenta­
tion verabschiedet, welches 
nach Bewertung des dbb nie­
dersachsen die verfassungs­
rechtlichen Voraussetzungen 
zur amtsangemessenen Ali­
mentation nach wie vor nicht 
ausreichend erfüllt. Dabei argu­
mentiert der dbb niedersachsen 
unter anderem dahingehend, 
dass durch das im Zuge dieses 
Gesetzes eingeführte besol­
dungsfremde Instrument des 
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Klinikum Region Hannover GmbH

Verhandlungen zur neuen Betriebsrätestruktur werden fortgesetzt
Am 1. Oktober 2025 wurden die Gespräche zur Neugestaltung der Betriebsrätestruktur beim Klinikum 
Region Hannover GmbH (KRH) fortgeführt. Die Arbeitgeberseite legte einen überarbeiteten Entwurf 
vor – dieser blieb jedoch in zentralen Punkten unkonkret und ließ entscheidende Fragen offen.

 < Hintergrund: Ver­
änderungen durch die 
Medizinstrategie 2030

Mit der Medizinstrategie 2030 
verfolgt das Klinikum umfassen-
de strukturelle Anpassungen. 
Dazu gehören nicht nur Verän-
derungen im medizinischen Leis-
tungsportfolio, sondern auch 
Zusammenführungen von Be-
trieben innerhalb des Konzerns.

Diese Entwicklungen wirken 
sich unmittelbar auf die Struk-
turen der Personalvertretung 
aus – also auf die Betriebsräte 
und die Ansprechpartnerinnen 
und Ansprechpartner der Be-
schäftigten vor Ort.

Das geltende Recht eröffnet die 
Möglichkeit, diese neuen Struk-
turen in einem Tarifvertrag aus-
zugestalten. Ziel ist es, eine 

passgenaue Mitbestimmungs-
struktur zu schaffen, die sowohl 
den Bedürfnissen der Beschäf-
tigten als auch den betriebli-
chen Anforderungen des KRH 
gerecht wird. Eine starke und 
funktionierende Mitbestim-
mung bleibt dabei die Grundla-
ge für gute Arbeitsbedingungen.

 < Stand der Verhandlungen

In den bisherigen Gesprächen 
hatten die Arbeitnehmervertre-
tungen klargemacht, dass sie 
keinen zentralen Betriebsrat für 
übergeordnete Bereiche wün-
schen. Dennoch enthält der ak-
tuelle Entwurf der Arbeitgeber-
seite erneut eine solche 
Option – allerdings ohne klare 
Definition, welche Betriebsein-
heiten betroffen sein sollen. Auf 
dieser unpräzisen Grundlage 
war eine sachgerechte Bewer-

tung nicht möglich. Die Arbeit-
nehmerseite bekräftigte daher 
ihre Forderung nach klaren und 
verlässlichen Strukturen vor Ort 
und betonte das Festhalten am 
Örtlichkeitsprinzip.

Für die nächste Verhandlungs-
runde erwartet die Arbeitneh-
merseite nun ein konkretes An-
gebot, das nachvollziehbar 
darstellt, wie die Arbeitgeber-
seite sich die Neustrukturierung 
der Betriebsratslandschaft im 
Detail vorstellt.

 < Ausblick: nächster 
Termin im November

Der nächste Verhandlungster-
min war für den 5. November 
2025 in Hannover angesetzt. 
Über die weiteren Entwicklun-
gen wird fortlaufend berichtet. 
Ziel bleibt eine einvernehmliche 

Lösung, die Transparenz und 
Mitbestimmung gleichermaßen 
stärkt.

 < Unterstützung und  
Information

Der dbb beamtenbund und 
 tarifunion sowie die Fachge-
werkschaft GeNi begleiten die 
Beschäftigten in tarif- und mit-
bestimmungsrechtlichen Fra-
gen. Beide Organisationen 
 setzen sich für faire Arbeitsbe-
dingungen und eine starke Inte-
ressenvertretung ein.

Informationen zu aktuellen 
Themen und Verhandlungen 
finden sich auf den Webseiten 
www.dbb.de und www.geni-
online.de sowie in den Publika-
tionen dbb magazin und tache-
les. 
 _

Familienergänzungszuschlages 
zum einen nur ein kleiner Teil an 
bezugsberechtigten Personen 
berücksichtigt werden kann, 
zum anderen selbst diese ergän-
zenden Bestandteile nicht aus-
reichend sind, die Alimentati-
onsvorgaben zu erfüllen.

Auch durch das verabschiedete 
Niedersächsische Gesetz über die 
Anpassung der Besoldung und 
der Versorgungsbezüge in den 
Jahren 2024 und 2025 sowie zur 
Änderung besoldungs­ und ver­
sorgungsrechtlicher Vorschriften 
hat der Gesetzgeber seine Ver-
pflichtungen zur Zahlung einer 
amtsangemessenen Alimentati-
on nach unserer Bewertung eben-
falls nur zu Teilen erfüllt.

Somit ist zusammenfassend der 
Besoldungsgesetzgeber in Nie-

dersachsen auch im Jahr 2025 
seinen aus Art. 33 GG vorgege-
benen und durch die Rechtspre-
chung ausgeschärften Vorga-
ben nicht nachgekommen.

Dementgegen hat das Nieder­
sächsische Finanzministerium 
am 22. April 2025 einen Erlass 
veröffentlicht, wonach das Nie-
dersächsische Landesamt für 
Bezüge und Versorgung ange-
wiesen wird, alle Widerspruchs-
verfahren der Jahre 2023 und 
2024 abschlägig zu bescheiden.

Wir weisen in diesem Zusammen-
hang darauf hin, dass diese Wi-
derspruchsverfahren nicht mehr 
unter die Musterprozessverein-
barung fallen, da diese durch die 
Niedersächsische Landesregie-
rung seit 2022 nicht mehr verlän-
gert wurde. Aufgrund des Um-

standes, dass die Alimentation 
nach unserer Überzeugung wei-
terhin nicht den verfassungs-
rechtlichen Rahmenbedingungen 
entspricht und den Vorgaben des 
BVerfG zur haushaltsnahen 
 Geltendmachung von Alimen-
tationsansprüchen, empfehlen 
wir auch im Jahr 2025 allen Be­
amtinnen und Beamten, ihre 
Ansprüche bei ihren Diensther­
ren geltend zu machen, sofern 
diese bisher nicht ausdrücklich 
auf die haushaltsnahe Geltend-
machung und die Einrede der Ver-
jährung verzichtet haben.

Dabei möchten wir ausdrücklich 
darauf hinweisen, dass wir in die-
sem Jahr analog zur Verfahrens-
weise in 2023 und 2024 auch 
denjenigen dringend empfeh­
len, erneut Widerspruch gegen 
ihre Alimentation einzulegen, 

die bereits in den vergangenen 
Jahren Widerspruch eingelegt 
haben.

Hintergrund dieser Empfehlung 
ist vorrangig die beschriebene 
neue Gesetzeslage, die nun-
mehr einen erneuten und zu-
sätzlichen Widerspruch erfor-
derlich macht. 

Gleichzeitig weisen wir 
ausdrücklich darauf hin, dass 
diese Empfehlung des Wider­
spruches auch für Versorgungs­
empfängerinnen und Versor­
gungsempfänger gilt.

Bei Rückfragen können Sie sich 
an Ihre Fachgewerkschaft oder 
den dbb niedersachsen wen-
den. Die Muster beziehen Sie 
bitte ausschließlich über Ihre 
Fachgewerkschaft.

 _
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Seminar der dbb akademie zum Thema Pflegeleistung
Am 20. und 21. Oktober dieses 
Jahres fand ein zweitägiges Se-
minar der dbb akademie zum 
Thema „Pflegeleistung“ statt, 
zudem zahlreiche Interessierte 
zusammenkamen, um sich über 
aktuelle Fragen und Entwick-
lungen im Pflegebereich auszu-
tauschen.

Zu Beginn begrüßte der Vorsit-
zende der Landesseniorenvertre-
tung, Jens Duden, die Teilneh-
menden und unterstrich die 
Bedeutung einer starken Interes-
senvertretung älterer Menschen.

Auch der 1. Landesvorsitzende 
des dbb niedersachsen, Alexan-
der Zimbehl, machte in seinem 
Grußwort deutlich, wie dringlich 
und gesellschaftlich relevant 
das Thema Pflege ist. Er positio-
nierte sich klar für eine stärkere 
politische und gesellschaftliche 
Aufmerksamkeit gegenüber den 
Herausforderungen in der Pfle-
ge und brachte sich engagiert in 
die Diskussion ein.

Mit Jan-Oliver Krzywanek, wel-
cher unter anderem seit 2005 
als Referent für Sozialpolitik 
beim dbb beschäftigt ist, konn-
te ein ausgewiesener Experte 
für Gesundheitspolitik und In-
klusion als Dozent für das Semi-
nar gewonnen werden. Unter 
seiner Leitung erhielten die 
Teilnehmenden fundierte Ein-
blicke in die Strukturen und 
Leistungen der Pflegeversiche-
rung – von der ambulanten Be-
treuung bis hin zur stationären 
Pflege.

Besonderes Augenmerk lag auf 
den Beihilferegelungen im Pfle-
gefall und deren oft komplexen 
Besonderheiten.

Ebenso wurde das Begutach-
tungsverfahren zur Feststellung 
von Pflegegraden beleuchtet. 
Dabei gab Krzywanek praxisna-
he Tipps, wie Betroffene sich auf 
eine Begutachtung vorbereiten 
können und welche Kriterien für 
die Einstufung entscheidend 
sind.

Ein emotionaler und zugleich 
hochaktueller Teil des Semi-
nars widmete sich den Themen 
Alzheimer und Demenz. Neben 
einem Überblick über Präven-
tionsmöglichkeiten und Be-
handlungsansätze stand der 
Umgang mit Betroffenen im 
Mittelpunkt. In einer lebhaften 
Diskussionsrunde tauschten 

die Teilnehmenden Erfahrun-
gen aus und sprachen über Hil-
fen für Angehörige im Alltag.

Das Seminar bot nicht nur fun-
dierte Informationen, sondern 
auch Raum für Austausch, Ver-

ständnis und neue Per spektiven. 
Einig waren sich alle: Die Heraus-
forderungen im Pflegebereich 
sind groß  – doch mit Wissen, 
Empathie und Zusammenarbeit 
lässt sich viel bewegen. 
 _
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 < Alexander Zimbehl  
und Jens Duden

 < Seminar Gruppenbild
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Tarifpolitik im Fokus

dbb niedersachsen stärkt Wissen rund um Arbeitskampf und Tarifrecht

Seminar in Hannover vermittelt Grundlagen, Hintergründe und praktische Einblicke in aktuelle Tarifrunden

Am 24. September 2025 trafen 
sich in Hannover zahlreiche  
engagierte Mitglieder und 
Funktionsträgerinnen und 
Funktionsträger aus den Fach­
gewerkschaften des dbb nieder­
sachsen zum diesjährigen Tarif­
seminar. Unter Leitung von 
Oliver Haupt, Vorsitzender der 
Landestarifkommis sion, und 
mit fachkundigen Beiträgen von 
Alexander Zimbehl, 1. Landes­
vorsitzender des dbb nieder­
sachsen, sowie Arne Brandt aus 
dem Geschäftsbereich Tarif des 
dbb beamtenbund und tarifuni­
on drehte sich ein ganzer Semi­
nartag um aktuelle Entwicklun­
gen in der Tarifpolitik, rechtliche 
Rahmenbedingungen und die 
praktische Umsetzung gewerk­
schaftlicher Strategien.

Die Veranstaltung, durchge­
führt von der dbb akademie in 
Kooperation mit dem dbb nie­
dersachsen, fand im Design Of­
fice Hannover statt. Ziel des 
 Tages war es, Teilnehmenden 
fundiertes Wissen zu vermit­
teln, die jüngsten Tarifverhand­
lungen einzuordnen und das 
Verständnis für die rechtlichen 
und organisatorischen Grund­
lagen von Streik und Arbeits­
kampf zu vertiefen.

 < Aktuelle Tarifrunde 2025: 
Ergebnisse, Einordnung 
und Ausblick

Nach der Begrüßung durch Se­
minarleiter Oliver Haupt eröff­
nete er den inhaltlichen Teil mit 
einer Analyse der Tarifrunde 
2025. Im Mittelpunkt standen 
die erzielten Ergebnisse im Be­
reich des Tarifvertrags für den 
öffentlichen Dienst (TVöD  – 
VKA und Bund) und deren prak­

tische Konsequenzen für die Be­
schäftigten in Niedersachsen. 
Haupt gab einen Überblick über 
die wichtigsten Neuerungen, 
etwa im Bereich der Entgeltta­
bellen und strukturellen Anpas­
sungen, und erläuterte, wie die 
in den Verhandlungen erreich­
ten Fortschritte in den Dienst­
stellen umgesetzt werden kön­
nen. Dabei kam auch zur 
Sprache, dass hinter jedem Ta­
rifabschluss nicht nur Zahlen, 
sondern auch viel gewerk­
schaftliche Strategie und Über­
zeugungsarbeit stehen.

„Unsere Aufgabe als gewerk­
schaftliche Vertretung ist es, 
die Ergebnisse nicht nur auszu­
handeln, sondern auch dafür zu 
sorgen, dass sie in der Praxis 
wirken“, betonte Haupt. Im an­
schließenden Austausch disku­
tierten die Teilnehmenden über 
Herausforderungen in der Um­
setzung und sammelten Ideen 
zur weiteren Verbesserung zu­
künftiger Tarifrunden.

 < Streik und Arbeitskampf: 
rechtliche Grundlagen 
und gelebte Praxis

Den Schwerpunkt des Nachmit­
tags gestaltete Arne Brandt mit 
einem intensiven Themenblock 
zum Arbeitskampfrecht. Seine 
Präsentation bot einen tiefen 
Einblick in die rechtlichen, orga­
nisatorischen und praktischen 
Aspekte von Streiks im öffent­
lichen Dienst. 

Ausgangspunkt war Art. 9 
Abs. 3 des Grundgesetzes, der 
die Vereinigungsfreiheit garan­
tiert, also das Recht, sich zur 
Wahrung und Förderung der 
 Arbeits­ und Wirtschaftsbedin­

gungen zu organisieren. Daraus 
ergibt sich das Recht, Tarifver­
handlungen zu führen und im 
Konfliktfall auch Arbeitskampf­
maßnahmen zu ergreifen, um 
faire Verhandlungsbedingun­
gen zu sichern.

Brandt machte deutlich: Ein Ar­
beitskampf ist kein Selbst­
zweck, sondern Teil eines demo­
kratisch legitimierten Prozesses. 
„Ein ausgewogener Tarifab­
schluss entsteht nicht von al­
lein“, erklärte er. „Ohne das legi­
time Druckmittel des Streiks 
würden die Verhandlungspari­
täten schnell aus dem Gleichge­
wicht geraten.“

 < Was im Arbeitskampf 
gilt – und was nicht

Anhand anschaulicher Beispiele 
und aktueller Rechtsprechung 
erläuterte Brandt, wann ein 
Streik rechtmäßig ist. Voraus­
setzungen sind unter anderem:

 > ein tariflicher Zweck (keine 
politischen Streiks),

 > das Ende der sogenannten 
Friedenspflicht und

 > die Verhältnismäßigkeit der 
Maßnahme.

Dabei stellte er klar, dass auch 
Warnstreiks, also zeitlich befris­
tete und punktuelle Aktionen, 
zulässige Mittel sind, um in lau­
fenden Verhandlungen Druck 
aufzubauen.

Besonders praxisnah waren die 
Passagen zur Organisation von 
Streikaktionen: von der Urab­
stimmung über die Streikfreiga­
be durch die dbb Bundestarif­

kommission bis zur Bildung 
örtlicher Streikleitungen und der 
Einrichtung von Notdiensten. 
Diese Notdienste, so Brandt, sei­
en ein zentraler Punkt: Sie sollen 
sicherstellen, dass bei aller Ent­
schlossenheit die öffentliche Da­
seinsvorsorge nicht gefährdet 
wird. „Notdienste sind kein 
Schlupfloch für Arbeitgeber, son­
dern Ausdruck verantwortungs­
voller Tarifpolitik“, stellte er klar.

 < Rechte, Pflichten und  
finanzielle Fragen

Ein weiterer wichtiger Themen­
komplex betraf die Auswir­
kungen eines Streiks auf das 
 individuelle Arbeitsverhältnis. 
Während der Teilnahme an ei­
nem rechtmäßigen Streik ruhen 
die gegenseitigen Rechte und 
Pflichten – das bedeutet: kein 
Entgeltanspruch, aber auch kein 
arbeitsvertragswidriges Verhal­
ten. Entgeltkürzungen sind zu­
lässig, Abmahnungen oder Kün­
digungen dagegen nicht.

Brandt erläuterte, wie Streik­
geld als Ausgleich für den Ver­
dienstausfall funktioniert, wer 
es beantragen kann und welche 
Nachweise erforderlich sind. Be­
sonders für neuere Mitglieder 
war diese klare Darstellung der 
Abläufe hilfreich. Auch Fragen 
zur Sozialversicherung, Unfall­
versicherung und zum Urlaubs­
anspruch während des Arbeits­
kampfes wurden praxisnah 
besprochen.

Einen interessanten Exkurs bilde­
ten die Sonderregelungen für be­
stimmte Beschäftigtengruppen:

 > Beamtinnen und Beamte ha­
ben kein Streikrecht, dürfen 
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aber an Demonstrationen teil-
nehmen.

 > Auszubildende und Praktikan-
ten können sich, soweit ihre 
tariflichen Bedingungen be-
troffen sind, beteiligen, müs-
sen aber schulische Verpflich-
tungen beachten.

 > Personalräte und Betriebsräte 
wiederum unterliegen einer 
Neutralitätspflicht, sind je-
doch als Beschäftigte eben-
falls streikberechtigt.

 < Arbeitskampf organi­
sieren: von der Demo 
bis zur Pressearbeit

Neben den juristischen Aspekten 
stand auch die praktische Orga-
nisation von Aktionen im Fokus. 
Anhand der vom dbb entwickel-
ten Arbeitskampfmaterialien  – 
darunter Checklisten, Muster-
texte und Flyer – zeigte Brandt, 
wie Gewerkschaften Versamm-
lungen, Mahnwachen oder De-
monstrationen rechtssicher vor-
bereiten und durchführen.

Zur Sprache kamen Details wie 
Anmeldepflichten bei den Be-

hörden, Sicherheitskonzepte, 
die Aufgaben von Versamm-
lungsleitungen und Ordner*in-
nen sowie der Ablauf einer 
Kundgebung. Ein besonderes 
Augenmerk lag auf der Kommu-
nikation: von der Pressearbeit 
bis zur Mitgliederwerbung wäh-
rend des Arbeitskampfes. „Wer 
sich engagiert, muss auch sicht-
bar sein – nach innen und au-
ßen“, fasste Brandt zusammen.

 < Austausch, Diskussion 
und Ausblick

Der Tag bot nicht nur Fachwis-
sen, sondern auch Raum für leb-
hafte Diskussionen. In Gruppen-
arbeiten und Feedbackrunden 
erarbeiteten die Teilnehmenden 
Lösungsansätze für typische 
Herausforderungen: Wie kann 

man Kolleginnen und Kollegen 
besser über Tarifverhandlungen 
informieren? Wie gelingt es, 
den gewerkschaftlichen Zusam-
menhalt in Zeiten zunehmender 
Arbeitsverdichtung zu stärken? 
Und wie kann eine moderne Ta-
rifkampagne auch jüngere Be-
schäftigte ansprechen?

Das Fazit war klar: Tarifpolitik 
braucht Wissen, Strategie und 
Gemeinschaftssinn. Viele Teil-
nehmende betonten, wie wert-
voll es sei, sich einmal außer-
halb des Alltagsgeschäfts mit 
den Grundlagen und Zusam-
menhängen zu befassen. Zum 
Abschluss fasste Alexander Zim-
behl die Ergebnisse zusammen, 
ergänzte diese mit aktuellen ge-
werkschaftspolitischen Themen 
und bedankte sich für die enga-

gierte Mitarbeit. „Die Stärke des 
dbb niedersachsen liegt in sei-
ner Kompetenz und in seinen 
aktiven Mitgliedern. Nur wer 
weiß, wie Tarifpolitik funktio-
niert, kann sie erfolgreich ge-
stalten. Dieses Seminar war ein 
wichtiger Baustein dafür“, so 
Zimbehl.

 < Ein Tag,  
der Wirkung zeigt

Mit einem abschließenden Dank 
an die Referenten und einer Ein-
ladung zur Online-Evaluation 
endete das Seminar am späten 
Nachmittag. Viele Teilnehmen-
de nahmen nicht nur Informati-
onsmaterial, sondern auch neue 
Motivation mit nach Hause.

Das Tarifseminar zeigte ein-
drucksvoll, dass der dbb nieder-
sachsen seine Mitglieder nicht 
nur in Verhandlungen vertritt, 
sondern sie auch fachlich stärkt 
und vernetzt. Wer Tarifpolitik 
versteht, kann sie besser mittra-
gen und trägt so zum gemeinsa-
men Ziel bei: faire Arbeitsbedin-
gungen, gerechte Entlohnung 
und ein starker öffentlicher 
Dienst in Niedersachsen.

 _
DSTG unterstützt die Forderung des niedersächsischen Finanz-
ministers: Einführung von Registrierkassen im Restaurantgewerbe

Die Deutsche Steuer-Gewerk-
schaft (DSTG) begrüßt ausdrück-
lich die aktuelle Initiative des 
niedersächsischen Finanzminis-
ters Gerald Heere zur verpflich-
tenden Einführung von bargeld-
losen Zahlungssystemen und 
Registrierkassen in Restaurants.

Im Zuge der geplanten Absen-
kung der Mehrwertsteuer 
schlägt Minister Heere vor, offe-
ne Ladenkassen in Restaurants 
durch moderne Registrierkas-
sensysteme zu ersetzen und 
eine verpflichtende Möglichkeit 
des bargeldlosen Zahlungsver-
kehrs zu schaffen.

„Mit diesem Vorschlag folgt der 
niedersächsische Finanzminister 

einer langjährigen Forderung 
der DSTG“, erklärt Thorsten Bal-
ster, Landesvorsitzender der 
DSTG Niedersachsen. „Der jähr-
liche Steuerschaden durch Kas-
senbetrug wird auf 15 bis 
20 Milliarden Euro geschätzt  – 
mit volkswirtschaftlichen Folge-
schäden von bis zu 70 Milliarden 
Euro. Im Sinne der Steuergerech-
tigkeit darf dieses Modell der 
Steuerhinterziehung nicht län-
ger geduldet werden. Der Vor-
schlag des Finanzministers ist 
auch ein erforderlicher Schutz 
für steuerehrliche Restaurant-
betreibende“, so Balster weiter.

Bereits im Juni 2025 hatte DSTG-
Bundesvorsitzender Florian Kö-
bler im Rahmen der Evaluierung 

des Gesetzes zum Schutz vor 
Manipulationen an digitalen 
Grundaufzeichnungen (§§ 146a 
und 146b AO) sowie der Kassen-
sicherungsverordnung (Kassen-
SichV) klare Forderungen formu-
liert. Dabei sprach er sich für 
eine gesetzliche Anpassung der 
§§ 146 und 146a AO aus, um ins-
besondere Branchen mit erhöh-
tem Manipulationsrisiko – wie 
Gastronomie, Taxi- und Friseur-
betriebe – in die Registrierkas-
senpflicht einzubeziehen.

„Die oft geäußerten Befürch-
tungen einer übermäßigen Bü-
rokratisierung durch eine allge-
meine Registrierkassenpflicht 
sind bei genauer Betrachtung 
unbegründet“, so Köbler.

„Moderne Kassensysteme sind 
heute längst auch im Mittel-
stand und bei kleinen Unter-
nehmen eta bliert. Die techni-
sche Umstellung stellt keinen 
unverhältnismäßigen Aufwand 
dar. Länder wie Österreich bele-
gen dieses eindrucksvoll.“

Aus Sicht der DSTG ist es daher 
ein logischer und zwingend not-
wendiger Schritt, die Rahmen-
bedingungen im Zuge der 
 Mehrwertsteuersenkung an die 
aktuellen Erfordernisse anzupas-
sen und damit Steuerbetrug 
wirksam entgegenzutreten. Dem 
müssen aber mit der Ausweitung 
auf alle bargeldintensiven Bran-
chen weitere Schritte folgen. 
 DSTG, 16. Oktober 2025

 < Tarifseminar
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VDStra. – Fachgewerkschaft der  
Straßen- und Verkehrsbeschäftigten

Die VDStra. hatte im September 
und Oktober 2025 zahlreiche 
Veranstaltungen und Sitzun-
gen, über welche wir nun gerne 
berichten.

 < 25. September 2025 – 
Arbeitskreis Wirtschaft 
der SPD-Fraktion

Maik Pfeiffer (Landesvorsitzen-
der VDStra. Bremen/Nieder-
sachsen) und Alexander Jakob 
(stellvertretender Landesvorsit-
zender VDStra. Bremen/Nieder-
sachsen) waren am 25. Septem-
ber 2025 in den Arbeitskreis 
Wirtschaft der SPD-Fraktion in 
den Landtag eingeladen.

Eingeladen waren auch Vertre-
ter der Niedersächsischen Lan-
desbehörde für Straßenbau und 
Verkehr(NLStBV) und Vertreter 
des Ministeriums für Wirt-
schaft, Verkehr und Bauen. Die 
VDStra. hatte die Möglichkeit, 
wichtige Themen der Gewerk-
schaft im Arbeitskreis vorzutra-
gen. Es wurde zudem die Um-
setzung des Tarifabschlusses 
TV-L aus 2023 mit den neuen 
Eingruppierungsmerkmalen für 
den Betriebsdienst erläutert.

Maik Pfeiffer und Alexander Ja-
kob haben wichtige Punkte an-
gesprochen, wie beispielsweise, 
dass in 13 Landkreisen in Nieder-
sachsen, in denen die NLStBV die 
Auftragsverwaltung hat, eine 
Ungleichbehandlung zwischen 
den Beschäftigten der NLStBV 
(TV-L) und den Beschäftigten der 

Landkreise (TVöD) vorliegt, da 
sie in unterschiedlichen Entgelt-
gruppen eingruppiert sind. Auch 
die aktuelle Personalsituation in 
der NLStBV wurde thematisiert.
Ein weiterer Besprechungs-
punkt war die Unterfinanzie-
rung des HH-Titels für Fahrzeu-
ge und Geräte. Es wurde im 
Arbeitskreis erläutert, wie über-
altert der Fuhrpark der NLStBV 
ist und dass durch die Repara-
turanfälligkeit und die Standzei-
ten die NLStBV nicht so effektiv 
sein kann, wie es nötig wäre.

Die Vertreter der VDStra. haben 
im Arbeitskreis auch deutlich 
gemacht, dass der Mittelauf-
wuchs von über 30 Prozent im 
Jahr 2025 nicht ausreiche, da 
eine Kostensteigerung in den 
letzten zehn Jahren von circa 
50 Prozent vorliege.

 < 29. September 2025 – 
Landesvorstandssitzung

Am 29. September 2025 fand die 
Landesvorstandssitzung der 
VDStra. statt. Inhaltlich ging es 
unter anderem um die aktuellen 
Veränderungen in der Nieder-
sächsischen Straßenbauverwal-
tung. Dabei ging der Vorstand auf 
die Umsetzung des Tarifabschlus-
ses TV-L ein, welcher in Nieder-
sachsen zu 100 Prozent umge-
setzt wurde. Zudem ging es um 
die Fuhrparkausstattung in der 
NLStBV und die Beschaffung 
weiterer HH-Mittel. In der Sit-
zung richtete Katja Pott, stell-
vertretende Präsidentin der 

NLStBV, ein Grußwort an den 
Landesvorstand. Frau Pott be-
richtet über die aktuelle Lage 
zum Sondervermögen und über 
die aktuellen HH-Beratungen. Sie 
berichtet auch über den Tarifab-
schluss TV-L und wie wichtig die-
ser für den Betriebsdienst war. Es 
wurden zudem viele Fragen in-
haltlich besprochen. Der Landes-
vorstand sprach weiter über die 
aktuelle fachgewerkschaftliche 
und tarifpolitische Situation mit 
dem Bundesvorsitzenden Her-
mann-Josef Siebigteroth.

Es wurde sich zudem zu durch-
geführten Personalversamm-
lungen und Betriebsversamm-
lungen ausgetauscht. Es folgten 
weiterhin die Berichte der Landes-
jugendleitung (Landesjugendlei-
ter Felix Hemesath/stellvertre-
tender Landesjugendleiter Fabius 
Klingberg) und der Landesfrauen-
vertretung (Landesfrauenvertre-
terin Kerstin Struck, stellvertre-
tender Landesfrauenvertreterin 
Anke Vicent).

 < 30. September 2025 – 
Bezirksversammlung 
der Autobahn GmbH in 
Visselhövede

Am 30. September 2025 fand so-
dann eine Bezirksversammlung 
der Autobahn GmbH statt. Es 
wurden alle aktuellen gewerk-
schaftspolitischen Themen be-
sprochen und erläutert. Zudem 
gab es ein Grußwort des Direk-
tors der Niederlassung Nordwest 
der Autobahn GmbH, Cord Lüsse.

Die Bezirksversammlung be-
sprach intensiv die Vorbereitun-
gen der Betriebsratswahlen AdB 
2026 sowie weitere Themen 
und wurde in ihrer Tätigkeit als 
Verbindungsperson geschult. Es 
fand ein außerordentlich reger 
und guter Austausch statt.

 < 20. Oktober 2025 –  
Gespräch mit Minister 
Grant Hendrik Tonne

Im Oktober waren Maik Pfeiffer, 
Bernd Schröder und Alexander 
Jakob im Niedersächsischen Mi-
nisterium für Wirtschaft, Ver-
kehr und Bauen und haben ein 
Gespräch mit Minister Grant 
Hendrik Tonne und Herrn Micha-
el Weiß, Leiter Referat Z1 (Perso-
nal und Organisation), geführt.

In einer angenehmen Runde 
fand ein Austausch zu folgen-
den Themen statt:

 > Eingruppierung der Kreisstra-
ßenwärter in den Straßen-
meistereien der 13 Landkrei-
se, in denen die NLStBV die 
Auftragsverwaltung hat.

 > Eingruppierung Bachelor Pro-
fessionell im Straßenbetriebs-
dienst

 > Personalausstattung der ver-
bleibenden 20 Straßenmeiste-
reien mit drei weiteren VZE 
zur Erhöhung der Eigenerledi-
gungsquote.

 > Personalausstattung der re-
gionalen Geschäftsbereiche 
bezüglich Ing./Techniker zur 
Bewältigung der zukünftigen 
Aufgaben infolge des Sonder-
vermögens und des Master-
plans Brücke.

 > Einführung von Frontblitzern 
im Betriebsdienst für die bes-
sere Sichtbarkeit des Gegen-
verkehrs, eine Ausnahme-
genehmigung für Typ WL 6 
Warnleuchten wurde jetzt an 
die NLStBV erteilt. 
 
 Quelle: Alexander Jakob  
 (stellvertretender 
 Vorsitzender VDStra.)
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 < Bezirksversammlung  < Landesvorstand VDStra.

 < Bezirksversammlung: Pfeiffer, Lüsse, Schröder (von links)

 < Landesvorstandssitzung: Schröder, Jakob, Siebigteroth, Kat (von links)

 < Maik Pfeiffer, Alexander Jakob – 
Termin AK Wirtschaft
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